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werden.) Die Befugniß, Bolizeivorjehriften über Gegenftände der Stronz, 
Schiffahrts- und Hafenpolizei zu exrlafjen, fteht dem Minifter fir Handel und 
Gewerbe zu, fofern die Geltung diefer Vorjchriften fich über das Gebiet einer 
einzelnen Provinz exrftvecken fol. ($ 136 des Landes-Verwaltungs-Gefeges vom 
30. Juli 1883.) 

Den Erlaß derartiger VBorfchriften inmerhalb des Bereichs einer Provinz 
oder innerhalb eines mehrere Negierungsbezivke bezw. Theile derfelben umfafjenden 
Gebietes fteht dem Dber-PBräfidenten zu ($ 138 a. a. D.). Ein gleiches Necht, 
das jedoch ebenfalls auf den Umfang einer Provinz bejchräntt ift, gewähit $ 138 
a. a. D. den bejonderen mit der Verwaltung der Strom:, Schiffahrts- und Hafen- 
polizei beauftragten, unmittelbar von dem Minifter für Handel und Gewerbe 

vefjortivenden Behörden. Bon diefen erlaffene Bolizeiverordnungen, welche auch 
für einzelne Kreife oder Kreistheile ergehen fünnen, bedürfen der Zuftimmung 
der GSelbjtverwaltungskörper (Provinzialvath, Bezivksausjchuß) ausnahmsweife 

nicht, während diejelbe für die von den DOber-PBräfidenten und Negierungs- 

Präfiventen zu erlaffenden Bolizeiverordnungen nad 5 $ 138 a. a. OD. eingeholt 
werden muß. 

3. Die WVeichjelitrombanverwaltung. 

Die befondere Bedeutung einzelner großer Ströme für Handel und DBer- 

fehr, der Umfang der durch fie beeinflußten Intereffen eines weiten Anwohner- 
freifes, die Schwere der von ihnen für ausgedehnte Landftriche möglichen 
Schädigungen, auf der anderen Seite die Erfenntniß, daß nur eine einheitliche 
Berwaltung jo weit veichender, verjchiedene Nechts- und Berwaltungsgebiete 

durchziehender Wafferftraßen die aus ihnen erwachjenden Vortheile und Nachtheile 

planmäßig und zielbewußt zu fteigern bezw. zu verhüten vermag, haben dazu 
geführt, bejonders bedeutende Stromläufe ohne Nückficht auf ihre örtliche Zuge- 

hörigkeit zu verchiedenen befonderen Berwaltungsbehörden zu unter 
ftellen. 

Der erjte Verfuch diefer Art wınde fir den Ahein gemacht, für den durch) 
Neglement vom 24. Oktober 1850 (M.-Bl. f. d. i. B. von 1851 ©. 20) eine 
Strombaudireftion eingerichtet wurde, die feither ihren Si in Koblenz hat. 
Pac) dem Vorbilde diefer Einrichtung erfolgte auf Grund der Kabinets-Ordre 
vom 30. Dezember 1865 durch Neglement vom 10. Janııar 1866 (Amtsbl. T. d. 

Reg.-Bez. Magdeburg ©. 79) die Bildung einer Strombaudivektion fir die Elbe. 

Die Kabinets-Ordre vom 26. November 1873 feßte eine gleiche Behöwde 
für die Oder ein. An die Spige der letgenannten beiden Verwaltungen traten 

die Ober-Präfidenten der Provinzen Sachjen und Schlefien zu Magdeburg und 

Breslau. Denmächit wurde die gleiche Organifation für die Weichjel md 

die Wefer in das Leben gerufen; an der Spige der Wejerftrombauverwaltung 

jteht der Ober-Bräfident zu Hannover. 

%) Gntich. des D.2.6. vom 11. Mat 1896 und vom 3. Septbr. 1896, XXX 

©. 290, XXXI 233.
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Durch Allerhöchten Erlaß vom 7. November 1883 wurde die Nebertragung 
der bisher von den Negierungs-Präftdenten zu Danzig und Marienwerder be 
arbeiteten Angelegenheiten der Strom: und Schiffahrtspolizei, jowie der Strom- 
bauverwaltung auf der Ungetheilten und der Getheilten Weichjel von der preußijch- 
ruffifchen Grenze bei Schillno einerfeits bis zu der damaligen Einmündung der 
Weichjel in die Oftfee bei Neufähr, andererfeitS von der Abzweigung der Nogat 
durch den Vieckeler Kanal bis zu deren Ausmindung in das Frifche Haff, jowie 
auf den fehiffbaren Theilen der in diefe Stromläufe einmündenden Nehenffüffe 
auf den Ober-Präfidenten der Provinz Weftpreußen genehmigt. 

Im Einzeinen umfaßt das Zuftändigfeitsgebiet der Strombauverwaltung: 
1. Die Ungetheilte Weichfel von der ruffifchen Grenze oberhalb Dttloein 

bis Bieckel, 
. die Getheilte und Danziger Weichjel bis zur Mündung bei DDR 

die Vlogat, 
die Drewenz bis Leibit aufwärts, 
den Schwarzwafferfluß bi3 unterhalb Schönau aufwärts, 

6. die Ferje an ihrer Einmündung. 
Die Verwaltung dev Elbinger Weichjel ift im Jahre 1893 mit Rückjicht 

auf ihre in Ausficht genommene Durcchdeichung auf den Negierungs-PBräfiventen 
zu Danzig übertragen. Mit der Ausübung der Landespolizei fir diefe, jowie 
die Königsberger Weichjel und die jonftigen fchiffbaren Ausflüffe dev Elbinger 
MWeichjel zum Frifchen Haff it die Wafjerbauinfpektion zu Elbing beauftragt. 
Die Polizei auf der Weichjel von den Molenföpfen bei Neufahrwaffer einjchließ- 

lich des Hafenbaffins und von der früheren Mündung bei Iteufähr aufwärts bis 
zu den Schleufen bei Einlage ausschließlich, aber einfchließlich der Bootsmanns- 

(afe nimmt der Königliche Boltzeidiveftor zu Danzig wahr. (Dergl. die Ueber- 
ficht im Amtsblatt der Regierung zu Danzig von 1898 ©. 287.) 

Auf Grund des Allerhöchiten Exlafjes vom 12. September 1888, betreffend 

die Strombau- und Schiffahrts-PBolizeiverwaltung an den großen Strömen der 
Monarchie find ‘dem Ober- Präftventen durch die mit Minifterial-Erlaß vom 
23. Janıav 1889 mitgetheilte „Allgemeine Berfügung über die Strombau- und 
Schiffahrts-Bolizeiverwaltungen (M. B. f. d. i. B. von 1889 ©. 22)“ nachjtehende 
Obliegenheiten übertragen: 

1. Die Beobachtung und Unterjuchung der Hochwafjerverhältniffe, 
2. die Erhaltung und Ausbildung der Schiffahrtsanlagen, 
3. die Aufficht über jolche Schiffahrtsanlagen und Häfen, welche nicht vom 

Staate zu unterhalten find, 
4. die Strom- und Schiffahrtspolizet, 
5. die einheitliche Leitung von Maßregeln zur Abwendung und zur Be- 

fämpfung von „Hochwafjer und Eisgefahren”, 
6. die technifche Prüfung der durch die Landespolizeibehörde vorzulegenden 

Entwürfe zu Deichanlagen, zu Strom: und Uferbauten, welche zum 

Schuße von Deichanlagen erforderlich werden, im Stwm-Schiffahrts- 
und Landeskulturintereffe, 
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7. die Ueberwachung der Stromdeiche und aller den Stromlauf beein- 
fußenden Anfchlüffe, jowie des Zuftandes des Hochfluthsgebietes, na- 
mentlich im Hinblick auf die Befeitigung vorhandener umd die Berhütung 
der entjtehenden neuen natürlichen oder fünftlichen Behinderungen des 
regelmäßigen Hochwafjerabfluffes durch Deichfchanen und andere ge: 
eignete Mittel, jowie die Uebermittelung der Exgebniffe an die zuftän- 
digen Behörden behufs Abftellung vorgefundener Mängel. 

Durch den Allerhöchiten Erxlaß vom 31. Dezember 1894 (G. ©. 1895 
©. 43) bat die Zuftändigfeit des Chefs der Beichjelftrombauverwaltung noch 
eine Erweiterung binfichtlich der Schiffbrücken und Fähren erfahren, indem durch 
denjelben genehmigt ift, daß die Verwaltung der zur Staatsfajfe fließenden Ver- 
fehvsabgaben einjchließlich der Verwertdung des Fährregals und des Rechtes 
auf Erteilung von Fährkonzeffionen von dem Finanzminifter auf den Minifter- 
der Öffentlichen Arbeiten und gleichzeitig von den Provinzialftenerdiveftoren auf 
die Behörden der allgemeinen Bauverwaltung, nämlich die Negierungspräfidenten, 
die Minifterialbaufommifftion (für Berlin) und fir den Bereich der befonderen 
Strombauwverwaltungen auf die zuftändigen Ober-Präftdenten übertragen wird 
und daß ferner für den örtlichen Bereich der Stwombau- und Schiffahrtspolizei- 
verwaltingen die Verwaltung der Schiffbrücken und der Fähren auf die Ober- 
PBräfidenten übergeht. 

Die Vertretung des Ober-Präfidenten liegt auch in Angelegenheiten der 
Weichjelftrombauverwaltung den zu feiner Stellvertretung als Ober-Bräfident 
nach Maßgabe der SS 8 und 9 des Landesverwaltungsgefeges vom 30. Juli 1883 
beitellten Oberpräfidialvath ob. Die Bezeichnung „Chef der Weichjelftrombau- 
verwaltung” führt der Ober-PBräfident jchon aus Zwecmäßigkeitsrücichten be- 
hufs Teichtevev Ausfonderung der unter diefer Adrefje eingehenden, dem  be- 

jondeven Gejchäftsfreife der Strombauverwaltung angehörenden Schriftftücke, 
amtlich ift ihm diefer Titel nicht ausdrücklich beigelegt. Dem Ober-Bräfidenten 
find für die Erledigung der Gefchäfte der Strombauverwaltung die erforderlichen 
Berwaltungs- und technifchen Beamten überwiefen, an der Spite der leteren 

fteht ein Negierungs- und Baurath mit der AmtSsbezeichnung „Stwombaudirektor”. 
Die Lofalverwaltung innerhalb des Gebietes der Stwombauverwaltung 

wird durch die für den Bereich derfelben beftellten Wafferbauinfpektoven geführt, 
welchen durch $ 50 der Volizeiverordnung vom 7. Mäuz 1895 die Handhabung 

der Strompolizei für die gefammten dev Weichjelftrombauverwaltung unterftellten 
Stromläufe übertragen ift. Diefelben siben innerhalb ihrer Sufpektionsbezirfe 
die Aufficht über den Strom und feine Negulirung, die Neubau: und Unter 

haltungsarbeiten und die Verwaltung der fisfalifchen Rampen. 
Die Wafjerbauinjpeftoren, jowie die Leiter der innerhalb der Snipektionen 

errichteten Bauabtheilungen (Negierungsbaumeifter u. j. w.), welche leßteven eben- 
falls nach $ 50 a. a. ©. mit der Ausübung der Strompolizei betraut find, find 

zur vorläufigen Straffeftiegung auf Grund des Gejeßes vom 23. April 1883, 
betreffend den Exlaß polizeilichen Strafverfügungen wegen Nebertretungen (G. ©. 

©. 65), zuftändig. Sie bedienen fich bei Wahrnehmung ihrer polizeilichen Amt3-
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verrichtungen der Strommeifter, Stromauffeher, Bufchwärter, Schiffsführer, 

Bagger, Taucher, Brücen-, Krahn:, Hafen- ımd Schleufenmeifter als ihrer 
Organe. 

Die Wafjerbauinfpektiong- bezw. Bauabtheilungsbezirfe zerfallen in fleinere 

Baubezirke, welchen Wafjerbaumwarte vorjtehen. Den Bolizeidienft verjehen die 
Strommeifter,!°) während in jeder mfpektion eine Anzahl Bufchwärter die fis- 
falifchen Rampen zu überwachen haben. 

Durch gemeinfchaftlihen Exlaß der Minifter der Justiz, des Jnnern, der 

öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe vom 7. Juli 1898 find die 
Strommeifter, Strompolizeiauffeher und die jedesmaligen Ssnhaber der dort 

aufgeführten Bufchwärterftellen zu Hülfsbeamten dev Staatsanwaltichaft beitellt. 
(Amtsbl. der Negierung zu Danzig von 1898, ©. 369.) 

Das gefanmte Gebiet der Weichjelftrombauverwaltung zerfällt gegenwärtig 
in die fünf Snpektionsbezivfe Thorn, Kulm, Marienwerder, Divjchau und 
Marienburg. Eine Meberficht über den Umfang diejer Bezirke, ihre Eintheilung 
md die in ihnen fungivenden Beamten bietet die gegenüberftehende Zufanmen- 
jtellung. ; 

Die Ausführung der der Weichjelftrombauverwaltung obliegenden Aufgaben 
erfordert naturgemäß ein zahlveiches Berfonal theils ftändiger, theils für außer: 
ordentliche Bauausführungen angeworbener Arbeiter, und die nach verschiedenen 
Nichtungen Hin für diefe zu übende Fürforge hat den Gejchäftsfreis der Behörde 
wejentlich erweitert. 

Dies gilt insbefondere von der Kranken und Unfallverficherung, deren 
Durchführung für die verficherungspflichtigen Betriebsbeamten und Arbeiter im 
Wege der Organifation von fechs Kranfenkaffen — Thorn, Kulm, Kurzebrack, 
Marienburg, Dirfehau und Vlehnendorf — bewerkitelligt wird. Die legtgenannte 
Kaffe 1jt den bis dahin beftehenden fünf im Jahre 1896 zugetreten. 

Die Exgebnifje der Kafjenführung ftellten fich für die fünfjährige Periode 
1894—1898 wie folgt: 

Sen AT ar | | ] 

\  Höchite Zahl der | Zahl der | Zahl || 
Sahr , Mitglieder- | Krankheits- ı Krankheits- | der Todes- |  Koftenaufwand 

| zahl fälle | tage | fälle | 

1894 | 5431 1102 6116 | 23 72 280,28 M. 

1895 | - . 3469 807 13 663 15 71.059,06 „ 
1896 3.046 590 11.024 16 43 235,50 „ 
1897 | 3.040 469 8 200 16 36 205,51 „ 
1898 | 3 088 513 9 398 8 38 469,53 ,„ 

Insgefammt | 18074 | 341 | 4840 78 | 261249,88 M. 
| und im Durchfchnitt der fünf Jahre auf jährlich: 
I -s6148 | em | 0002:| 55 | wa 

') Vergl. hinfichtlich der Ausbildung der Strommeifter die Vorfchriften „über die 
Annahme und Ausbildung derjenigen Militäramwärter, welche im Gejchäftsbereiche der 
Weichjelftrombauverwaltung eine Anwartfchaft auf Anjtellung als Steommeijter erlangen 

wollen“ vom 27. März 1896 (Amtsbl. der Neg. zu Danzig, ©. 135).
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Der Gefammtbetrag der neu bewillgten Unfallventen betrug in den Jahren 
BB und ... . 2: ..2909 
1890 ee ne LT86 

{891 ee 120: 

1892 „ Ben 542 

1893: one 1234 

1594 ee ON, 

189 u 0 e.02 021808 

1896 „ el 

189% u  Lay/dn 

18982 ° Denken, 

Susgefanmt . . 15595 M. 
und im Durcchfchnitt der 1Ojährigen 

2 Periode uhr, . > 2... : E55 DE 

4, Die Melivrationsbanbeanten. 

Den Ober-Präfidenten unmittelbar unterjtellt find die Meliorationsbau- 
infpeftoxen, deren Thätigfeit vielfach für Projekte in Anspruch genommen wird, 
welche mehreren Negierungsbezirken angehören, jo daß fich jchon hieraus ihre 
Unterftellung unter den Chef der PBrovinzialverwaltung vechtfertigt. 

Die Meliorationsthätigkeit gehörte zunächit zum Gejchäftsbereich der Kreis- 
bauinfpeftionen. Der Umftand, daß diefe durch die Bearbeitung größerer 
Meliorationsprojekte in unzuläffiger Weije überlaftet wurden, war für die Er- 
vichtung eigener Meliorationsbauinjpektionen zunächit maßgebend. Stellen diejer 
Art wurden erjtmalig in den Staatshaushaltsetat für 1856 eingejtellt und durch _ 
Erlaß der Minifter für Handel, Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten, jowie 
für Landwirthichaft, Domänen und Forften von 6. November 1856 eine der 
4 bewilligten Stellen in nowrazlam eingerichtet. Dem betreffenden Beamten 
(ag e3 ob, innerhalb der Brovinz Pofen nach Anweifung des Ober-PBräfidenten 
die mehrere Negierungsbezirfe berührenden Meliorationsprojefte vorzubereiten 
und auszuführen; auch war es dem Ober-Bräfidenten anheimgejtellt, den Meliv- 
vationsbauinjpeftor in Bedarfsfüllen der Negierung oder Generalfommifftion für 
die Bearbeitung von Landesmelivrationen zur Verfügung zu ftellen. Die fort 
jehreitende Errichtung von Meltvrationsbauinfpeftionen hat fi) in der Folge 
nach Maßgabe des jeweilig eintretenden vermehrten Bedürfniffes vologen. Für 
diejenigen Melivrationsbauinfpeftoren, deren Amtsfig mit dem Site von General- 
fommifftonen zufammenfiel und welche den legtgenannten Behörden gleichzeitig 
als technijche Beträthe überwiejen waren (jo in Bromberg), ift durch den Erlaß 
des Minifters für Landwirthichaft, Domänen und Forften vom 24. Juni 1886 
die Beftimmung getroffen, daß diejelben in ihrer nebenamtlichen Stellung als 
technische Berräthe der Generalfommiffionen nach Anweifung . der PBräfidenten 
der legteren an der Bearbeitung der melivrationstechnifchen Angelegenheiten 
Theil zu nehmen haben. Zu Ietteren gehören die genofjenfchaftlichen Unter- 

 nehmungen, welche die Generalfommiffionen außerhalb eines Auseinanderjegungs-


